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22.3.2019 A8-0206/645

Änderungsantrag 645
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Durchsetzungsanforderungen und spezifische Regeln für die Entsendung von Kraftfahrern im 
Straßenverkehrssektor
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Vorschlag für eine Richtlinie
Titel 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Das Europäische Parlament lehnt den 
Vorschlag der Kommission ab.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/646

Änderungsantrag 646
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Durchsetzungsanforderungen und spezifische Regeln für die Entsendung von Kraftfahrern im 
Straßenverkehrssektor
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 1 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(1a) Die Ziele dieser Richtlinie 
bestehen darin, für Rechtssicherheit und 
Rechtsklarheit zu sorgen, die 
Durchsetzung der bestehenden 
Vorschriften zu unterstützen sowie 
unrechtmäßige Praktiken zu bekämpfen 
und den Verwaltungsaufwand zu 
verringern.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/647

Änderungsantrag 647
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Durchsetzungsanforderungen und spezifische Regeln für die Entsendung von Kraftfahrern im 
Straßenverkehrssektor
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 4

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(4) Bei der Überprüfung der 
Wirksamkeit und Effizienz der geltenden 
Sozialvorschriften der Union im Bereich 
des Straßenverkehrs traten einige 
Schlupflöcher und Mängel bei der 
Durchsetzung zutage. Ferner bestehen 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
in Bezug auf Auslegung, Umsetzung und 
Anwendung der Vorschriften, was zu 
Rechtsunsicherheit und ungleicher 
Behandlung von Kraftfahrern und 
Unternehmen führt; dies wiederum ist 
äußerst schädlich für die Arbeits-, Sozial- 
und Wettbewerbsbedingungen in dem 
Sektor. 

(4) Bei der Überprüfung der 
Wirksamkeit und Effizienz der geltenden 
Sozialvorschriften der Union im Bereich 
des Straßenverkehrs traten einige 
Schlupflöcher und Mängel bei der 
Durchsetzung sowie unrechtmäßige 
Praktiken wie die Nutzung von 
Briefkastenfirmen zutage. Zusätzlich 
sollte das Augenmerk auf die 
Bekämpfung von nicht angemeldeter 
Erwerbstätigkeit im Verkehrssektor 
gerichtet werden. Ferner bestehen 
Unterschiede zwischen den Mitgliedstaaten 
in Bezug auf Auslegung, Umsetzung und 
Anwendung der Vorschriften, was einen 
hohen Verwaltungsaufwand für die 
Kraftfahrer und die Unternehmen 
verursacht. Dies führt zu 
Rechtsunsicherheit, was wiederum äußerst 
schädlich für die Arbeits-, Sozial- und 
Wettbewerbsbedingungen in dem Sektor 
ist.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/648

Änderungsantrag 648
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Durchsetzungsanforderungen und spezifische Regeln für die Entsendung von Kraftfahrern im 
Straßenverkehrssektor
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 5 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(5a) Aufgrund der besonderen 
Merkmale von Transportdienstleistungen 
und ihrer direkten Auswirkungen auf den 
freien Warenverkehr sollten 
Straßenkontrollen, insbesondere im 
Hinblick auf die Sicherheit im 
Straßenverkehr, auf ein Minimum 
reduziert werden. Kraftfahrer sollten 
nicht für zusätzliche 
Verwaltungsaufgaben ihres jeweiligen 
Unternehmens in die Verantwortung 
genommen werden. Die Einhaltung der 
Arbeitszeitbestimmungen sollte 
ausschließlich auf dem Betriebsgelände 
des Verkehrsunternehmens kontrolliert 
werden.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/649

Änderungsantrag 649
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Durchsetzungsanforderungen und spezifische Regeln für die Entsendung von Kraftfahrern im 
Straßenverkehrssektor
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 11

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(11) Um die wirksame und 
verhältnismäßige Durchführung der 
Richtlinie 96/71/EG im 
Straßenverkehrssektor sicherzustellen, sind 
sektorspezifische Vorschriften erforderlich, 
die die Besonderheit der hohen Mobilität 
der Arbeitnehmer in diesem Sektor 
berücksichtigen und ein Gleichgewicht 
zwischen dem sozialen Schutz der 
Kraftfahrer und der Freiheit der 
Unternehmen, grenzüberschreitende 
Dienste anzubieten, herstellen.

(11) Um die wirksame und 
verhältnismäßige Durchführung der 
Richtlinie 96/71/EG im 
Straßenverkehrssektor sicherzustellen, sind 
sektorspezifische Vorschriften erforderlich, 
die die Besonderheit der hohen Mobilität 
der Arbeitnehmer in diesem Sektor 
berücksichtigen und ein Gleichgewicht 
zwischen dem sozialen Schutz der 
Kraftfahrer und der Freiheit der 
Unternehmen, grenzüberschreitende 
Dienste anzubieten, herstellen. Die 
Vorschriften über die Entsendung von 
Arbeitnehmern gemäß der 
Richtlinie 96/71/EG und die 
Bestimmungen über die Durchsetzung 
dieser Vorschriften gemäß der 
Richtlinie 2014/67/EU sollten für den 
Straßenverkehrssektor im Einklang mit 
der vorliegenden Richtlinie angewendet 
werden.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/650

Änderungsantrag 650
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Durchsetzungsanforderungen und spezifische Regeln für die Entsendung von Kraftfahrern im 
Straßenverkehrssektor
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12) Die entsprechend ausgewogenen 
Vorschriften sollten auf einer 
ausreichenden Verbindung der 
Kraftfahrer mit dem Gebiet des jeweiligen 
Aufnahmemitgliedstaats basieren. Daher 
sollte eine zeitliche Grenze festgelegt 
werden, ab der die Mindestlohnsätze und 
der bezahlte Mindestjahresurlaub des 
Aufnahmemitgliedstaats für 
grenzüberschreitende Beförderungen 
gelten. Diese zeitliche Grenze sollte nicht 
für Kabotagebeförderungen nach den 
Verordnungen (EG) Nr. 1072/200918 und 
Nr. 1073/200919gelten, da die gesamte 
Beförderung in einem 
Aufnahmemitgliedstaat stattfindet. 
Folglich sollten die Mindestlohnsätze und 
der bezahlte Mindestjahresurlaub des 
Aufnahmemitgliedstaats für die Kabotage 
gelten, unabhängig von Häufigkeit und 
Dauer der von einem Fahrer 
durchgeführten Beförderungen.

entfällt

_________________
18 Verordnung (EG) Nr. 1072/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 über gemeinsame 
Regeln für den Zugang zum Markt des 
grenzüberschreitenden 
Güterkraftverkehrs (ABl. L 300 vom 
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14.11.2009, S. 72).
19 Verordnung (EG) Nr. 1073/2009 des 
Europäischen Parlaments und des Rates 
vom 21. Oktober 2009 über gemeinsame 
Regeln für den Zugang zum 
grenzüberschreitenden 
Personenkraftverkehrsmarkt und zur 
Änderung der Verordnung (EG) 
Nr. 561/2006 (ABl. L 300 vom 14.11.2009, 
S. 88).

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/651

Änderungsantrag 651
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Durchsetzungsanforderungen und spezifische Regeln für die Entsendung von Kraftfahrern im 
Straßenverkehrssektor
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Vorschlag für eine Richtlinie
Erwägung 12 a (neu)

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(12a) Aufgrund der nicht ausreichenden 
Verbindung zwischen Kraftfahrern und 
dem Hoheitsgebiet eines 
Aufnahmemitgliedstaats sollten 
Transitbeförderungen weder der 
vorliegenden Richtlinie noch den 
Richtlinien 96/71/EG und 2014/67/EU 
unterliegen.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/652

Änderungsantrag 652
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Durchsetzungsanforderungen und spezifische Regeln für die Entsendung von Kraftfahrern im 
Straßenverkehrssektor
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe a
Richtlinie 2006/22/EG
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 2

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Diese Kontrollen erfassen alljährlich einen 
bedeutenden, repräsentativen Querschnitt 
des Fahrpersonals, der Fahrer, der 
Unternehmen und der Fahrzeuge im 
Rahmen des Geltungsbereichs der 
Verordnungen (EG) Nr. 561/2006 und 
(EU) Nr. 165/2014 sowie des 
Fahrpersonals und der Fahrer im Rahmen 
des Geltungsbereichs der Richtlinie 
2002/15/EG.;

Diese Kontrollen erfassen alljährlich einen 
bedeutenden, repräsentativen Querschnitt 
des Fahrpersonals, der Fahrer, der 
Unternehmen und der Fahrzeuge im 
Rahmen des Geltungsbereichs der 
Verordnungen (EG) Nr. 561/2006 und 
(EU) Nr. 165/2014 sowie im Fall von 
Kontrollen auf dem Betriebsgelände des 
Fahrpersonals und der Fahrer im Rahmen 
des Geltungsbereichs der 
Richtlinie 2002/15/EG.

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/653

Änderungsantrag 653
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Durchsetzungsanforderungen und spezifische Regeln für die Entsendung von Kraftfahrern im 
Straßenverkehrssektor
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 a (neu)
Richtlinie 2006/22/EG
Artikel 2 – Absatz 1 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

(3a) Absatz 1 Unterabsatz 1 erhält 
folgende Fassung:
„(1) Die Mitgliedstaaten errichten ein 
System angemessener und regelmäßiger 
Kontrollen der ordnungsgemäßen und 
einheitlichen Anwendung gemäß Artikel 1 
sowohl auf der Straße als auch auf dem 
Betriebsgelände von 
Verkehrsunternehmen jeder 
Beförderungsart. Die Kontrollen der 
Einhaltung der Bestimmungen von 
Richtlinie 2002/15/EG werden außerdem 
auf das Betriebsgelände der Unternehmen 
beschränkt.“

Or. en
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22.3.2019 A8-0206/654

Änderungsantrag 654
Kosma Złotowski, Roberts Zīle
im Namen der ECR-Fraktion

Bericht A8-0206/2018
Merja Kyllönen
Durchsetzungsanforderungen und spezifische Regeln für die Entsendung von Kraftfahrern im 
Straßenverkehrssektor
(COM(2017)0278 – C8-0170/2017 – 2017/0121(COD))

Vorschlag für eine Richtlinie
Artikel 1 – Absatz 1 – Nummer 3 – Buchstabe b
Richtlinie 2006/22/EG
Artikel 2 – Absatz 3 – Unterabsatz 1

Vorschlag der Kommission Geänderter Text

Jeder Mitgliedstaat führt die Kontrollen so 
durch, dass mindestens 3 % der Tage 
überprüft werden, an denen Fahrer von in 
den Geltungsbereich der Verordnungen 
(EG) Nr. 561/2006 und (EU) Nr. 165/2014 
sowie der Richtlinie 2002/15/EG fallenden 
Fahrzeugen arbeiten.

Jeder Mitgliedstaat führt die Kontrollen so 
durch, dass mindestens 3 % der Tage 
überprüft werden, an denen Fahrer von in 
den Geltungsbereich der Verordnungen 
(EG) Nr. 561/2006 und (EU) Nr. 165/2014 
fallenden Fahrzeugen arbeiten.

Or. en


